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Hygienekonzept TKC Wriezen e.V.  

für Turnhalle am Schützenplatz , Freienwalder Str. 1, 16269 Wriezen 

 

Grundsätze 

Entsprechend dem Beschluss der Ministerkonferenz vom 24.08.2021 gilt: Testpflicht für alle nicht 

geimpften oder genesenen Personen ( 3G-Regel ) beim Zutritt zu den Sportveranstaltungen ( aktive 

Spieler, Offizielle, Schiedsrichter ), passive Beteiligte und Zuschauer. 

Das Konzept beruht auf den zehn Leitplanken des DOSB vom 19.05.2020 und Zusatzleitplanken für 

Hallen vom 28.02.2020. 

Es gilt für den Trainings- und Wettkampfbetrieb und die hiermit im Zusammenhang stehenden 

notwendigen Tätigkeiten im Bereich der Sportstätten. Zudem werden Regelungen für Personen im 

Publikumsbereich der Sportstätte festgehalten. Zur besseren Abtrennung werden die genannten 

Bereiche in Zonen eingeteilt. Genauere Inhalte werden unter Punkt 4 erläutert. 

Die Grundlage für sämtliche aufgeführten Maßnahmen und Regelungen ist die Annahme, dass eine 

Ansteckung mit SARS-CoV2 zwar möglich, die Wahrscheinlichkeit aber durch das Umsetzen der 

genannten Hygienemaßnahmen sehr gering ist. Um auf ein erhöhtes Risiko vorbereitet zu sein und 

die Fortführung von risikominimiertem Trainings- und Spielbetrieb zu ermöglichen, wird im Konzept 

unter Punkt 7 eine abgestufte Übersicht zu Hygienemaßnahmen gegeben. Durch die Steuerung 

anhand der aktuellen lokalen Einschätzung kann die Prävention verhältnismäßig angepasst werden.  

 

1. Allgemeine Hygieneregeln  

• der Vereinssport findet kontaktlos statt, 

• körperliche Begrüßungsrituale (z. B. Hände schütteln/Umarmungen) sind zu unterlassen,  

• es gilt ein Abstand von mind. 1,5 m ( Umkleidekabinen werden so aufgeteilt, dass auch hier der 

Mindestabstand eingehalten werden kann ), 

• Beachtung der Hust- und Nies-Etikette (Armbeuge oder Einmal-Taschentuch),  

• regelmäßiges und gründliches Hände waschen mit Seife und Desinfizierung,  

• das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (MNS) ist beim Betreten / Verlassen der Sporthalle 

zwingend erforderlich,  

• Vermeidung von Warteschlangen beim Zutritt zu den diversen Anlagen und in den jeweiligen 

Zonen,  

• regelmäßiges Lüften aller Räumlichkeiten (Frischluft),  

• Türen werden möglichst offen gelassen und das Anfassen der Türgriffe wird vermieden,  
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• beim Vorliegen von Symptomen wie z.B. Fieber, Husten, Schnupfen und/oder grippeähnlichen 

Symptomen dürfen Überleiter*innen bzw. Teilnehmer*innen nicht am Spieltag teilnehmen 

• Teilnehmer*innen werden namentlich mit Datum zu jedem Spieltag erfasst und haben dies per 

Unterschrift zu bestätigen ( gesonderter Erfassungsbogen siehe Anlage 1 ) . 

 

2. Verdachtsfälle Covid-19  

• Eine Teilnahme am Trainings- und Spielbetrieb ist für alle Beteiligten nur möglich bei                     

symptomfreiem Gesundheitszustand 

• Personen mit verdächtigen Symptomen müssen die Sportstätte umgehend verlassen bzw. diese gar 

nicht betreten. Solche Symptome sind: 

 ◦ Husten, Fieber ( ab 38 Grad Celsius ), Atemnot, sämtliche Erkältungssymptome 

◦ die gleiche Empfehlung gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen Haushalt              

   vorliegen. 

• Bei positivem Test auf das Coronavirus gelten die behördlichen Festlegungen zur Quarantäne. Die 

betreffende Person wird mindestens 14 Tage aus dem trainings- und Spielbetrieb genommen- 

Gleiches gilt bei positiven Testergebnissen im Haushalt der betreffenden Person. 

 

3. Organisatorisches 

• Alle Regelungen unterliegen den lokal gültigen Verordnungen und Vorgaben. 

• Ansprechpartner für sämtliche Anliegen und Anfragen zum Hygienekonzept des Trainings- und 

Wettkampfbetriebs ist der 1. Vorsitzende ( derzeit Herr Ulf-Michael Stumpe ) 

• Das Hygienekonzept ist anhand der vorliegenden Rahmenbedingungen der Nutzer und dem 

Sportstättenbetrieb der Stadt Wriezen auf den Sportanlagen des Sportstättenbetriebes mit den 

lokalen Behörden abgestimmt.  

• Alle Nutzer*innen, verantwortliche Übungsleiter*innen und Trainer*innen sind in die Vorgaben 

und Maßnahmen zum Trainings- und Wettkampbetrieb eingewiesen.  

• Vor Aufnahme des Trainings- und Wettkampfbetriebs werden alle Personen, die in den aktiven 

Trainings- und Wettkampfbetrieb involviert sind bzw. aktiv teilnehmen, über die Hygieneregeln 

informiert. Dies gilt im Wettkampfbetrieb neben den Personen des Heimvereins, vor allem auch für 

die Gäste anderer Vereine, Schiedsrichter*innen und sonstige Funktionsträger*innen. 

• Alle weiteren Personen, die sich auf dem Sportgelände aufhalten ( Zone 3 ), müssen über die 

Hygieneregeln rechtzeitig in verständlicher Weise informiert werden. Hierzu erfolgt der Aushang des 

Hygienekonzeptes mindestens am Eingangsbereich. 

• Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regelungen bereit sind, wird im Rahmen des Hausrechts 

der Zutritt verwehrt bzw. sie werden der Sportstätte verwiesen. 
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4. Zonierung 

Sporthalle mit Zuschauertribünen werden in 3 Zonen eingeteilt: 

Zone 1 „Spielfeld“ 

• In Zone 1 ( Spielfeld ) befinden sich nur die für den Trainings- und Spielbetrieb notwendigen 

Personengruppen: 

 ◦ Spieler*innen 

 ◦ Trainer*innen 

 ◦ Funktionsteams 

 ◦ Schiedsrichter*innen 

 ◦ Sanitäts- und Ordnungsdienst 

 ◦ Ballroller*innen 

 ◦ Ansprechpartner*in für das Hygienekonzept 

• Die Zone 1 wird ausschließlich an festgelegten und markierten Punkten betreten und verlassen.  

• Medienvertreten*innen, die im Zuge der Arbeitsausführung Zutritt zu Zone 1 benötigen ( z. Bsp. 

Fotografen*innen), wird dieser nur nach vorheriger Anmeldung ( vor Trainings- und Spielbeginn ) und 

unter Einhaltung des Mindestabstandes gewährt. 

Zone 2 „Umkleidebereiche“ 

• In Zone 2 ( Umkleidebereiche ) haben nur folgende Personengruppen Zutritt: 

 ◦ Spieler*innen 

 ◦ Trainer*innen 

 ◦ Funktionsteams 

 ◦ Schiedsrichter*innen 

• Für die Nutzung im Trainings- und Wettkampfbetrieb werden ausreichende Wechselzeiten 

zwischen unterschiedlichen Teams vorgesehen. 

• Die Nutzung der Duschanlagen erfolgt unter Einhaltung der Abstandsregelungen sowie zeitlicher 

Versetzung / Trennung. 

• Die generelle Aufenthaltsdauer in den Umkleidebereichen wird auf das notwendige Minimum 

beschränkt. 
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Zone 3 „Publikumsbereiche“ 

• Die Zone 3 „Publikumsbereiche“ bezeichnet die Zuschauertribünen. 

• Alle Personen in Zone 3 betreten die Sporthalle über die offiziellen Eingänge für Zuschauer. Die 

anwesende Gesamtpersonenanzahl richtet sich nach der Abstandsregel von 1,50 Meter.  

• Es erfolgt eine räumliche Trennung von Eingang uns Ausgang der Sportstätte.  

• Alle Zuschauer hinterlegen beim Zutritt der Sporthalle ihre Kontaktdaten ( Vor- und Nachname, 

Adresse, Telefonnummer ) 

 

5. Trainingsbetrieb 

• Trainer*innen und Vereinsverantwortliche informieren die Trainingsgruppen über die Maßnahmen 

und Regelungen des Hygienekonzeptes. 

• Den Anweisungen der Verantwortlichen zur Nutzung der Sportstätte ist Folge zu leisten. 

• Das Trainingsangebot ist so organisiert, dass ein Aufeinandertreffen unterschiedlicher Nutzer 

vermieden wird. Hierzu sind Pufferzeiten für die Wechsel eingeplant. 

• Alle Nutzer*innen sind angehalten, eine rechtzeitige Rückmeldung zu geben, ob eine Teilnahme am 

Training erfolgt, um eine bestmögliche Trainingsplanung zu ermöglichen. 

• Die Trainer*innen / Mannschaftsverantwortlichen führen eine Anwesenheitsliste der 

Trainingseinheiten.  

 

In der Sportstätte  

• Die Nutzung und das Betreten sind nur gestattet, wenn eigenes Training geplant ist. 

• Zuschauende Begleitpersonen sind unter Einhaltung des Mindestabstandes in Zone 3 möglich. 

• der Zugang zu Toiletten sowie Waschbecken mit Seife ist während des Trainingsbetriebes 

sichergestellt. 

 

6. Wettkampfbetrieb 

• Der jeweilige Mannschaftsverantwortliche bei den Heimspielen ist Ansprechpartner für Fragen zum 

Hygienekonzept. 

• Die Umkleidekabinen dürfen nur zum Umziehen/Duschen genutzt werden. 

• Persönliche Sachen/Utensilien sind nach dem Umziehen in die Halle mitzunehmen. 

 



 

Seite 5 von 5 

 

 

• Es darf nur eine Mannschaft gleichzeitig die Umkleidekabine nutzen. 

• Nach den Spielen bzw. vor den Spielen sind der Schreibtisch und das Tablet zu desinfizieren. 

• Es wird auf Begrüßungs- und Jubelrituale sowie auf das Abklatschen nach dem Spiel verzichtet. 

• Schiedsrichter nutzen ausschließlich ihre eigenen Pfeifen. 

• Getränkeflaschen sind personenbezogen und werden zur Vermeidung von Verwechslungen 

markiert. 

• das Abstandsgebot wird nur bei der Sportausübung aufgehoben. 

• die am Wettkampf teilnehmende Personenanzahl ( einschließlich Betreuer, Trainer und 

Schiedsrichter ) wird auf 100 begrenzt. 

• die Gastmannschaften müssen eine Kontaktverfolgungsliste vorlegen. Oder sich digital ( Luca-App ) 

einchecken. Zuschauer tragen sich ebenfalls mit Namen und Email oder Telefonnummer in die an 

Halleneingang ausliegende Anwesenheitsliste ein oder checken ebenfalls per Luca-App ein. Die Listen 

werden für mindestens 4 Wochen aufbewahrt und danach vernichtet. 

• sollte ein Catering in Form eines Buffets gestellt werden, ist in diesem Bereich das Tragen eines 

Mund-Nasenschutzes notwendig. Das Abstandsgebot ist einzuhalten.  

• Es werden je nach Außentemperatur alle Möglichkeiten zum Lüften der Halle ( Türen, Fenster ) 

entweder durchgängig oder stoßweise ( mindestens alle 60 Minuten ) genutzt. 

 

 

 

Wriezen, den 15.09.2021 

 

……………………………………………… 

1. Vorsitzender TKC Wriezen e.V. 

 

 

Anlage: Anwesenheitsliste Spieltag 


